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BESCHLUSS DES RATES

vom

zur Ernennung der kroatischen Mitglieder

des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 302,

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft, insbesondere auf 

Artikel 106a,

gestützt auf die Akte über den Beitritt der Republik Kroatien, insbesondere auf Artikel 23,

auf Vorschlag der Regierung der Republik Kroatien,

nach Stellungnahme der Europäischen Kommission,
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in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Rat hat am 13. September 2010 den Beschluss 2010/570/EU, Euratom zur Ernennung 

der Mitglieder des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses für die Zeit vom 

21. September 2010 bis zum 20. September 2015 angenommen1.

(2) Infolge des Beitritts der Republik Kroatien zur Europäischen Union sollte der Europäische 

Wirtschafts- und Sozialausschuss durch die Ernennung von neun Mitgliedern ergänzt 

werden, die aus Vertretern der Organisationen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer 

sowie anderen Vertretern der Zivilgesellschaft, insbesondere aus dem sozialen und 

wirtschaftlichen, dem staatsbürgerlichen, dem beruflichen und dem kulturellen Bereich 

auszuwählen sind –

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

1 ABl. L 251 vom 25.9.2010, S. 8.
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Artikel 1

Folgende Personen werden für den Zeitraum vom 1. Juli bis zum 20. September 2015 zu 

Mitgliedern des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses ernannt:

–

–

– Crafts

–

– -

Trade Unions of Croatia) 

– ion of Research and 

– - –

– Frau Marina ŠKRABALO, Senior advisor, GONG (Citizens Supervising Voting in an 

organized manner)

– Herr Toni VIDAN, Coordi

FoE Croatia.
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Artikel 2

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft.

Geschehen zu Brüssel am 

Im Namen des Rates

Der Präsident




